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Landessynode

Tagung der Landessynode
Nach Artikel 96 der Grundordnung der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck vom 22. Mai 1967
berufe ich die 13. Landessynode zu ihrer vierten Ta-
gung ein für die Zeit von

Montag, 27. November 2017,
bis Donnerstag, 30. November 2017,

in Hofgeismar.
Der Eröffnungsgottesdienst findet am Montag, dem
27. November 2017, um 10:00 Uhr in der Brunnen-
kirche in Hofgeismar statt.
Die Verhandlungen der Landessynode, die nach Arti-
kel 101 der Grundordnung öffentlich sind, beginnen
am Montag, dem 27. November 2017, um 11:30 Uhr
im Synodalsaal in Hofgeismar.

T A G E S O R D N U N G :
1. Bericht des Bischofs
2. Diakoniebericht
3. Finanzbericht
4. Vorläufiger Jahresabschluss 2016 der Evangeli-

schen Kirche von Kurhessen-Waldeck
5. Haushaltsgesetz zur Änderung des Haushaltsge-

setzes über die Feststellung des Haushaltsplanes
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wal-
deck für die Rechnungsjahre 2016 und 2017
(Nachtragshaushaltsplan 2017)

6. Landeskirchensteuerbeschluss der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck

7. Haushalts- und Finanzplanung
a) Haushaltsgesetz über die Feststellung des

Haushaltsplanes der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck für die Rechnungs-
jahre 2018 und 2019 einschließlich Stellen-
plan 2018 und 2019

b) Mittelfristige Finanzplanung der Landeskir-
che 2017 bis 2021

8. Sammlungen für die Diakonie 2018, Aktion
„Brot für die Welt“ und Aktion „Hoffnung für
Osteuropa“

9. Kirchengesetz über die Neuordnung der Sprengel
in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wal-
deck

10. Kirchengesetz über die Umgliederung der Kir-
chengemeinden Dörnhagen, Fuldabrück, Heine-
bach, Kalbach und Wehrda-Rhina in andere Kir-
chenkreise

11. Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengeset-
zes über die Fort- und Weiterbildung der Mitar-
beiterschaft in Gemeinde- und Bildungsarbeit in
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wal-
deck (FWG)

12. Kirchengesetz zur Änderung des Arbeitsrechts-
regelungsgesetzes Diakonie Hessen

13. Bestätigung der Verordnung des Rates der Lan-
deskirche zur Erleichterung der Aufstellung und
Prüfung von Jahresabschlüssen für die Jahre 2009
bis 2018 vom 19. Juni 2017

14. „Dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen“
Interkulturelle Theologie
Vortrag: Pfarrer Johannes Weth

15. „Volkskirche qualitativ weiter entwickeln“
– Sachstandsbericht zum Reformprozess 2026

16. Nachwahl in den Synodalvorstand
17. Nachwahl in den Finanzausschuss
18. Bericht von der Synode der Evangelischen Kir-

che in Deutschland
19. Bericht des Rates der Landeskirche über die an

ihn verwiesenen Anträge
20. Anträge aus den Kreissynoden

a) Gelnhausen und Schlüchtern:
Kirchengesetz zur Bildung des Kirchenkrei-
ses Kinzigtal

b) Gelnhausen:
Resolution der Konferenz der Sonderseel-
sorge in der EKKW vom 24. Februar 2017

c) Hanau:
Wiederbewerbungsrecht für Kirchenkreis-
pfarrstellen und landeskirchliche Pfarrstel-
len

d) Hanau:
Zur Lage der nicht festangestellten Organis-
ten und ihrer Vergütung

e) Melsungen:
Zu einem landeskirchenweiten „Spürbar
Sonntag“

21. Tagungstermine der Landessynode 2019 und
2020

22. Aktuelle Fragestunde
23. Verschiedenes

Kassel, den 17. Oktober 2017
Präses der Landessynode

Kirchenrat Dr. Thomas D i t t m a n n

* * *
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Fürbitte für die Landessynode
In der Zeit vom 27. bis 30. November 2017 tritt die
13. Landessynode unserer Landeskirche in Hofgeis-
mar zu ihrer vierten Tagung zusammen.
Hiermit bitte ich die Gemeinden, in den Gottesdiens-
ten am 19. November (Vorletzter Sonntag des Kir-
chenjahres) und 26. November (Letzter Sonntag des
Kirchenjahres) auf die Tagung der Landessynode hin-
zuweisen und ihre Beratungen in die Fürbitte aufzu-
nehmen.
Dies kann mit folgenden Worten geschehen:
Gott spricht: Ich will unter ihnen wohnen und will ihr
Gott sein und sie sollen mein Volk sein. (Hesekiel
37,27 – Monatsspruch November)
Allmächtiger und barmherziger Gott, deine Verhei-
ßung gilt auch uns: Ich will unter ihnen wohnen und
will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir
sind deine Kirche unter dieser Zusage.

So danken wir dir für deine Bewahrung und Beglei-
tung durch alle Jahre hindurch, für deinen Beistand bei
den Entscheidungen, die uns bestimmt haben.
In den Beratungen unserer Landessynode, die in die-
sen Tagen stattfinden, wissen wir uns getragen von
deiner Zusage und bitten dich: Leite uns auch weiter-
hin mit deinem Heiligen Geist, damit wir als deine
Kirche dich glaubwürdig in der Welt bezeugen.

Kassel, den 9. Oktober 2017
Dr. H e i n

Bischof

* * *

Arbeitsrechtliche Regelungen

Anwendung des Tarifvertrages für den
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)

sowie von ihn ergänzenden
Tarifverträgen für die kirchlichen

Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, Berufspraktikanten
und Auszubildenden im Bereich der

Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck

- Beschluss der Arbeitsrechtlichen
Kommission vom 15. Mai 2008 -

- 19. Änderungsbeschluss -
Vom 28. September 2017

Der Beschluss vom 15. Mai 2008 (KABl. S. 99) - in
der Fassung des 18. Änderungsbeschlusses vom
12. Januar 2017 (KABl. S. 8) - wird wie folgt geändert:

I.
Der Änderungstarifvertrag Nr. 9 zum TV-L wird – so-
weit zutreffend – übernommen und findet entspre-
chende Anwendung, daher werden im Einleitungssatz
von Abschnitt II des TV-L-Anwendungsbeschlusses
die Wörter: „Nr. 8 vom 28. März 2015“ durch die
Wörter „Nr. 9 vom 17. Februar 2017“ ersetzt.

II.
Der Änderungstarifvertrag Nr. 8 zum TVÜ-L wird
übernommen und findet entsprechende Anwendung,
daher werden in Abschnitt III Absatz 1 Nr. 1 des
TV-L-Anwendungsbeschlusses in Satz 1 die Wörter:
„Nr. 7 vom 28. März 2015“ durch die Wörter „Nr. 8
vom 17. Februar 2017“ ersetzt.

III.
Der Tarifvertrag über die Regelungen der Arbeitsbe-
dingungen der Praktikantinnen/Praktikanten der Län-
der vom 9. Dezember 2011 wird in der Fassung des
4. Änderungstarifvertrages vom 17. Februar 2017 mit
der Maßgabe übernommen, dass Abschnitt III Absatz
2 Nr. 1 des TV-L-Anwendungsbeschlusses folgende
Fassung erhält:
„Tarifvertrag über die Regelungen der Arbeitsbedin-
gungen der Praktikantinnen/Praktikanten der Länder
vom 9. Dezember 2011 – in der Fassung des Ände-
rungstarifvertrages Nr. 4 vom 17. Februar 2017 mit
folgenden Änderungen:
In § 17 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ durch die
Wörter „in Textform (z. B. per Brief, per Fax, per
E-Mail oder per SMS)” ersetzt. -“

IV.
Der TVA-L BBiG wird in der Fassung des 7. Ände-
rungstarifvertrages vom 17. Februar 2017 mit der
Maßgabe übernommen, dass Abschnitt III Absatz 2
Nr. 2 folgende Fassung erhält:
„Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Aus-
bildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz vom
12. Oktober 2006 (TVA-L BBiG) - in der Fassung des
Änderungstarifvertrages Nr. 7 vom 17. Februar 2017
mit folgenden Änderungen:
Anstelle von § 19 tritt folgender Wortlaut: „Dienstge-
ber- und Dienstnehmervertreter wirken darauf hin,
dass Auszubildende nach erfolgreich bestandener Ab-
schlussprüfung für mindestens zwölf Monate in ein
Arbeitsverhältnis übernommen werden, soweit nicht
personen- oder verhaltensbedingte Gründe entgegen-
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stehen. Vorstehender Satz gilt nicht, soweit die Ver-
waltung beziehungsweise der Betrieb über Bedarf aus-
gebildet hat.“
In § 22 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ durch die
Wörter „in Textform (z. B. per Brief, per Fax, per
E-Mail oder per SMS)“ ersetzt. -“

V.
Die in den Änderungstarifverträgen zu I bis IV vor-
gesehenen Antragsfristen zur Anwendung für bis zum
17. Februar 2017 aus dem Arbeitsverhältnis ausge-
schiedene Beschäftigte werden auf den 30. November
2017 festgelegt.

VI.
Abschnitt III Absatz 2 Nr. 3 wird gestrichen. In Anlage
1 wird die Tabelle mit der Überschrift „TVA-L Pfle-
ge“ gestrichen.

VII.
Anlage 2 zum Anwendungsbeschluss wird wie folgt
geändert:
(1) In Teil II Abschnitt 4.1 wird in Entgeltgruppe 11,

10 Fallgruppen a) und b) sowie 9 Fallgruppen
c) und d) jeweils am Schluss eingefügt:
„(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage
F Abschnitt I Nr. 13 der Entgeltordnung zum
TV-L)“
In Entgeltgruppe 10 Fallgruppe c) wird der Klam-
mervermerk wie folgt gefasst:
„(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage
F Abschnitt I Nrn. 3 und 13 der Entgeltordnung
zum TV-L)“
In Entgeltgruppe 9 Fallgruppe e) wird der Klam-
mervermerk wie folgt gefasst:
„(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage
F Abschnitt I Nrn. 5 und 13 der Entgeltordnung
zum TV-L)“
In Entgeltgruppe 8 Fallgruppe b) wird der Klam-
mervermerk wie folgt gefasst:
„(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage
F Abschnitt I Nrn. 6 und 13 der Entgeltordnung
zum TV-L)“

(2) In Teil II Abschnitt 4.1 wird in Entgeltgruppe 9
Fallgruppe a) am Schluss folgender zweiter
Klammervermerk eingefügt:
„(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage
F Abschnitt I Nr. 13 der Entgeltordnung zum
TV-L)“
In Entgeltgruppe 9 Fallgruppe b) wird der zweite
Klammervermerk wie folgt gefasst:
„(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage
F Abschnitt I Nrn. 7 und 13 der Entgeltordnung
zum TV-L)“

In Entgeltgruppe 8 Fallgruppe a) wird am Schluss
folgender Klammervermerk eingefügt:
„(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage
F Abschnitt I Nr. 13 der Entgeltordnung zum
TV-L)“
In Teil II Abschnitt 4.2 wird in Entgeltgruppe 9
Fallgruppe c) am Schluss folgender zweiter
Klammervermerk eingefügt:
„(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage
F Abschnitt I Nr. 13 der Entgeltordnung zum
TV-L)“
In Entgeltgruppe 8 Fallgruppe b) wird am Schluss
folgender Klammervermerk eingefügt:
„(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage
F Abschnitt I Nr. 13 der Entgeltordnung zum
TV-L)“

(3) In Teil II Abschnitt 2 Entgeltgruppe 11 und in
Teil II Abschnitt 4.2 Entgeltgruppe 11 Fallgruppe
b) wird jeweils am Schluss folgender Klammer-
vermerk eingefügt:
„(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage
F Abschnitt I Nr. 14 der Entgeltordnung zum
TV-L)“

(4) In Teil II Abschnitt 2 und in Teil II Abschnitt 4.2
wird jeweils in Entgeltgruppe 9 Fallgruppe b) am
Schluss folgender Klammervermerk eingefügt:
„(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage
F Abschnitt I Nr. 12 der Entgeltordnung zum
TV-L)“
In Teil II Abschnitt 2 Entgeltgruppe 9 Fallgruppe
a) wird der Klammerzusatz unter Fallgruppe aa)
verschoben. Fallgruppe bb) erhält folgenden neu-
en Klammerzusatz:
„(Beschäftigte in dieser Fallgruppe erhalten eine
monatliche Entgeltgruppenzulage gemäß Anlage
F Abschnitt I Nr. 5 und Nr. 12 der Entgeltordnung
zum TV-L)“

(5) In Teil II Abschnitt 4.2 wird in Entgeltgruppe 9
Fallgruppe a) der zweite Klammervermerk wie
folgt gefasst:
„(Hierzu Protokollerklärungen zu Teil II Ab-
schnitt 20.4 der Entgeltordnung zum TV-L)“

VIII.
Die Änderungen zu I. – IV. und VII. treten zu den ta-
rifvertraglich vereinbarten Terminen in Kraft, die Än-
derungen zu V. und VI. treten zum 1. September 2017
in Kraft.

Der Beschluss wird gemäß § 3 Absatz 4 ARRG ver-
öffentlicht.

128   Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck - 10/2017



Kassel, den 5. Oktober 2017 Landeskirchenamt
Dr. W e l l e r t

Landeskirchenrätin

* * *

Anwendung des Tarifvertrages für den
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)

sowie von ihn ergänzenden
Tarifverträgen für die kirchlichen

Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, Berufspraktikanten
und Auszubildenden im Bereich der

Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck

- Beschluss der Arbeitsrechtlichen
Kommission vom 15. Mai 2008 -

- 20. Änderungsbeschluss -
Vom 28. September 2017

Der Beschluss vom 15. Mai 2008 (KABl. S. 99) - in
der Fassung des 19. Änderungsbeschlusses vom
28. September 2017 (KABl. S. 127) - wird wie folgt
geändert:

I.
In Teil II, Ziffer 17 wird folgender Wortlaut eingefügt:
„ Zu Abschnitt III TV-L: Beschäftigte können künftige
Ansprüche auf Arbeitsentgelt (Geldwerte) im Wege
einer Ansparvereinbarung in einem Zeitwertkonto ge-
mäß den Regelungen in Anlage 8 einbringen.“

II.
Nach Anlage 7 wird folgende Anlage 8 eingefügt:

Anlage 8

Arbeitsrechtliche Regelung zur Vereinbarung
von Zeitwertkonten

Teil I:
Konzeption der Konten und Wertguthaben

§ 1 Persönlicher Anwendungsbereich
1. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiter/innen,

deren Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Probezeit
ungekündigt fortbesteht.

2. Ausgenommen sind Nicht-Arbeitnehmer (freibe-
rufliche Mitarbeiter/innen), Werkstudenten, Prak-
tikanten, Auszubildende.

§ 2 Konto, Führen in Geld, Anlageformen
1. Das Konto wird ausschließlich zum langfristigen

Wertausgleich gebildet. Gegenstand dieser Rege-
lung sind ausschließlich Wertguthaben im Sinne
des § 7 b des Sozialgesetzbuches Teil IV (SGB IV).

Spezielle Regelungen zur Arbeitszeit und zur Ar-
beitszeitflexibilisierung bleiben unberührt. Ob, in-
wieweit und unter welchen Voraussetzungen die
Übertragung von Guthaben aus anderen Arbeits-
zeitkonten auf ein Konto nach dieser Regelung er-
folgen kann, richtet sich nach gesonderten Rege-
lungen über andere Arbeitszeitkonten.

2. In das Zeitwertkonto können von dem/der Mitar-
beiter/in künftige Ansprüche auf Arbeitsentgelt
(Geldwerte) im Wege einer Ansparvereinbarung
nach § 4 eingebracht werden.

3. Das Zeitwertkonto wird in Geldwerten geführt.
4. Das Wertguthaben wird durch den Dienstgeber

zum Zweck der Rückdeckung und Ausfinanzie-
rung angelegt, und zwar in einem Versicherungs-
vertrag:
Der Dienstgeber schließt als Versicherungsnehmer
einen speziellen Versicherungsvertrag zur Rück-
deckung des Wertguthabens ab. Der/die teilneh-
mende Mitarbeiter/in ist versicherte Person. Erträ-
ge erhöhen das Wertguthaben.

5. Der Dienstgeber hat nicht für eine bestimmte Wert-
entwicklung einzustehen. Er haftet im Übrigen nur
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Werter-
haltungsgarantie bleibt unberührt.

§ 3 Werterhaltungsgarantie
1. Werterhaltungsgarantie: Der Dienstgeber ga-

rantiert und steht dafür ein, dass im Zeitpunkt der
Entnahme aus dem Wertguthaben oder im Zeit-
punkt seiner Übertragung die von dem/der Mitar-
beiter/in zuvor in das Wertguthaben eingebrachten
Geldwerte der ursprünglichen Höhe nach (Anspar-
betrag brutto) vorhanden sind (§ 7 d Absatz 3 SGB
IV).
1.1. Das angesparte Wertguthaben und der Geld-

wert der Rückdeckung sind für den/die teil-
nehmende/n Mitarbeiter/in durch den
Dienstgeber wie folgt abzugleichen: Der
Dienstgeber wird prüfen, ob der Geldwert
der Rückdeckung das angesparte Wertgut-
haben in voller Höhe abdeckt. Einen even-
tuellen Fehlbetrag hat der Dienstgeber um-
gehend durch Nachschuss in die gewählte
Rückdeckung bzw. Anlage auszugleichen,
zuzüglich der darauf entfallenden Arbeitge-
beranteile zur Sozialversicherung.

1.2. Ein Abgleich hat vor jeder Entnahme und bei
Beendigung des Beschäftigungsverhältnis-
ses zu erfolgen.

2. Der Dienstgeber ist als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts und Teil der verfassten Kirche nicht
insolvenzfähig. Bei Übertragung des Wertgutha-
bens auf einen insolvenzfähigen Arbeitgeber/
Dienstgeber müssen die vorhandenen Vermögens-
werte zur Rückdeckung der Wertguthaben gegen
eine Insolvenz gesichert werden.
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Teil II:
Ansparprozess

§ 4 Ansparvereinbarung, Änderung, Beendigung
1. Für den/die teilnehmende Mitarbeiter/in ist ein ge-

sondertes Konto über sein/ihr Wertguthaben ein-
zurichten.

2. Über die konkret in das Wertguthaben einzubrin-
genden Geldwerte ist unter Einbeziehung dieser
Regelung jeweils einzelvertraglich mit dem/der
Mitarbeiter/in eine gesonderte Vereinbarung (sog.
Ansparvereinbarung) als Nebenabrede zum Ar-
beitsvertrag zu treffen, die zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform bedarf.

3. Die Ansparvereinbarung muss jeweils einen aus-
drücklichen Verzicht auf die Auszahlung der ein-
zustellenden Entgelte enthalten. Mindestens sind
brutto monatlich EUR 50,00 oder jährlich EUR
600,00 anzusparen.

4. Die Ansparvereinbarung kann jeweils mit Wir-
kung zum 01.04. und 01.10. abgeschlossen, geän-
dert oder beendet werden. Die Ansparvereinba-
rung ist spätestens sechs Wochen vor diesen Daten
abzuschließen, zu ändern oder zu beenden, so dass
eine Umsetzung gesichert ist.

§ 5 Ansparphase: Einbringung von Werten
in das Wertguthaben

1. Der Geldwert wird in Höhe des Bruttoarbeitsent-
geltanspruches zum Zeitpunkt der Wertstellung in
das Wertguthaben eingebracht. Die Entgeltansprü-
che dürfen noch nicht fällig sein.

2. Der nach vorstehend Absatz 1 einzustellende Be-
trag setzt sich zusammen aus
2.1. dem Arbeitnehmer-Anteil, d. h. dem ange-

sparten Bruttoarbeitsentgelt des/der Mitar-
beiters/Mitarbeiterin

2.2. den jeweils darauf entfallenden Beiträgen
des Arbeitgebers zur Sozialversicherung bis
zur Höhe des Gesamtsozialversicherungs-
beitrages. Dies gilt auch, soweit eine Anspa-
rung aus Entgeltbestandteilen oberhalb der
Beitragsbemessungsgrenzen erfolgt. Der
Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist nach
den Vorschriften des Sozialgesetzbuches zu
ermitteln und zu sichern. Soweit Bruttoar-
beitsentgelt oberhalb der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der allgemeinen Rentenver-
sicherung und/oder oberhalb der Beitrags-
bemessungsgrenze für die Kranken- und
Pflegeversicherung in das Wertguthaben
eingebracht wird, werden zur Absicherung
der Arbeitgeberanteile zur Sozialversiche-
rung in einer Freistellungsphase mindestens
pauschal 22 % des Bruttoarbeitsentgeltes
vom Dienstgeber zusätzlich als vorsorgliche
Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversi-
cherung eingebracht, wenn diese Arbeitge-
berbeiträge nach geltenden Beitragssätzen
nicht höher sind.

3. Die vorgenannten Anteile werden getrennt unter
Berücksichtigung a) der darauf entfallenden Erträ-
ge aus der Rückdeckung sowie b) der darauf ent-
fallenden, im Versicherungsbeitrag enthaltenen
Kosten geführt.

4. In das Zeitwertkonto kann der/die Mitarbeiter/in
folgende Ansprüche einbringen (Katalog der An-
sparkomponenten):
4.1. Teile des laufenden Bruttoarbeitsentgelts,

ein tariflicher oder gesetzlicher Min-
dest(stunden)lohn darf durch das nach An-
sparung verbleibende Bruttoarbeitsentgelt
jedoch nicht unterschritten werden, ein Brut-
toarbeitsentgelt in Höhe von über EUR
450,00 muss in jedem Fall verbleiben,

4.2. die Jahressonderzahlung,
4.3. Überstunden und Mehrstunden von einem

Jahresarbeitszeitkonto zum jeweils 01.10.
eines Jahres. Es müssen mindestens 20 Über-
stunden eingebracht werden. Die Höhe des
Entgelts für die Überstunden bemisst sich
anhand der am Tage der Einbringung gel-
tenden Tarife.

5. Die bestehenden Regelungen und Methoden zur
Erfassung der Arbeitszeit durch den Dienstgeber
finden unverändert Anwendung.

6. Die Einbringung von Geldwerten in das Wertgut-
haben erfolgt zum vereinbarten Zeitpunkt der Ab-
rechnung des Arbeitsentgelts.

7. Soweit Leistungen von der Höhe der laufenden
Monatsentgelte abhängen, sind diese so zu bemes-
sen, als sei eine Einbringung in das Zeitwertkonto
bzw. Wertguthaben nicht erfolgt.
7.1. Die Einbringung von Entgeltbestandteilen in

das Zeitwertkonto ist ohne Einfluss auf künf-
tige Entgelterhöhungen oder andere entgelt-
abhängige Leistungen, soweit diese auf lau-
fenden Monatsentgelten beruhen.

7.2. Die Einbringung von Entgeltbestandteilen in
das Zeitwertkonto ist auch ohne Einfluss auf
die Berechnungsgrundlage für etwaige Ar-
beitgeberbeiträge zur betrieblichen Alters-
versorgung, soweit eine Regelung zur be-
trieblichen Altersversorgung nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt.

7.3. Soweit eine Beteiligung des Dienstgebers an
einer öffentlichen oder kirchlichen Zusatz-
versorgungseinrichtung (Pflichtversiche-
rung) besteht, zählen in das Zeitwertkonto
bzw. Wertguthaben eingebrachte Entgeltbe-
standteile in der Ansparphase nur dann zum
zusatzversorgungspflichtigen Einkommen,
wenn eine Regelung (z. B. Satzung der Zu-
satzversorgungseinrichtung) das zwingend
so bestimmt oder dies zwischen Dienstgeber
und Zusatzversorgungseinrichtung so ver-
einbart ist.

130   Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck - 10/2017



§ 6 Wertzuwachs
1. Es besteht für den/die Mitarbeiter/in eine wertmä-

ßige Übereinstimmung zwischen seinem/ihrem
Wertguthaben und dem Wert des auf ihn/sie als
versicherte Person abgeschlossenen Versiche-
rungsvertrages. Erträge aus der Rückdeckung wer-
den dem Wertguthaben gutgeschrieben. Im Versi-
cherungsbeitrag enthaltene Kosten gehen zu Las-
ten des Wertguthabens. § 5 Absätze 2 und 3 finden
jeweils Anwendung.

2. Die Werterhaltungsgarantie bleibt unberührt.
3. Der/die Mitarbeiter/in erhält mindestens einmal

jährlich einen Kontoauszug über die Höhe des ihm/
ihr individuell zuzurechnenden Wertguthabens.
Der Kontoauszug enthält auch die bis zum Aus-
wertungsstichtag vom Dienstgeber gemeldeten
Einbringungswerte.

4. Auf in das Wertguthaben eingebrachte Beiträge
des Dienstgebers zur Sozialversicherung (siehe
§ 5 Absatz 2), die nicht verbraucht werden, besteht
kein Anspruch des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin.
Kommt es zu einer Störfallabrechnung, stehen
nicht verbrauchte Beiträge des Dienstgebers zur
Sozialversicherung (siehe § 5 Absatz 2) und evtl.
Erträge darauf dem Dienstgeber zu.

Teil III:
Verwendung des Wertguthabens,

Freistellungsphase, Entnahme, Störfälle

§ 7 Möglichkeiten der Verwendung
des Wertguthabens

1. Der/die Mitarbeiter/in kann ein vorhandenes Wert-
guthaben ausschließlich für folgende vollständige
oder teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung
(Freistellungsphase, siehe § 8) verwenden, das be-
deutet:
1.1. Die Freistellungsphase beruht auf einer ge-

setzlich geregelten vollständigen oder teil-
weisen Freistellung von der Arbeitsleistung
oder gesetzlich geregelten Verringerung der
Arbeitszeit nach § 7 c Absatz 1 Ziffer 1 SGB
IV oder

1.2. die Freistellungsphase wird einvernehmlich
zu anderen Zwecken und zu anderen Zeit-
punkten vereinbart, insbesondere kann die
Freistellungsphase unmittelbar vor dem
Zeitpunkt liegen, zu dem der/die Mitarbei-
ter/in eine gesetzliche Rente wegen Alters
bezieht oder beziehen könnte („Vorruhe-
stand“ oder „Altersteilzeit“ bei fortbestehen-
dem Beschäftigungsverhältnis).

2. Nach den geltenden gesetzlichen Regelungen sind
Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge aus
dem Wertguthaben erst bei Entnahme, d. h. Aus-
zahlung an den/die Mitarbeiter/in zu entrichten und
vom Dienstgeber abzuführen.
2.1. Das gilt entsprechend für Beiträge/Umlagen

zur Zusatzversorgungseinrichtung (Arbeit-

geber- und Arbeitnehmeranteile), bei wel-
cher der/die Mitarbeiter/in pflichtversichert
und der Dienstgeber beteiligt ist, soweit eine
Regelung (z. B. Satzung der Zusatzversor-
gungseinrichtung) das zwingend so be-
stimmt. Das gilt auch für die sich ggf. infolge
der Beiträge/Umlagen ergebenden Steuern
und Sozialversicherungsbeiträge.

3. Ansprüche der Mitarbeiter/innen auf die Verwen-
dung des Wertguthabens unterliegen nicht der Ver-
jährung. Ausschlussfristen gelten nicht. Ein Ver-
fall zum Nachteil des/der Mitarbeiters/Mitarbeite-
rin tritt nicht ein.

§ 8 Freistellungsphase
1. Konkreter Beginn und konkrete Dauer der Frei-

stellungsphase sind abhängig von der Höhe des
Wertguthabens, von der Höhe des Entgelts in der
Freistellungsphase und vom Beschäftigungsgrad
in der Freistellungsphase.
1.1. In den Fällen einer Freistellung nach vorste-

hend § 7 Absatz 1.1 gelten die jeweiligen
gesetzlichen Regelungen zu Antragsfristen
und Dauer nach dem Pflegezeitgesetz, dem
Familienpflegezeitgesetz, dem Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetz oder nach
dem Teilzeit- und Befristungsgesetz. Jede
Freistellung erfolgt nur in vollen Monaten.

1.2. Eine Freistellung nach vorstehend § 7 Ab-
satz 1.2 ist unter Berücksichtigung der be-
trieblichen Erfordernisse hinsichtlich des
Beginns und der Dauer der Freistellung
möglich, jedoch frühestens nach Ablauf von
fünf Jahren ab Beginn der Ansparphase nach
Abschluss der (ersten) Ansparvereinbarung.
Eine ggf. weitere Freistellung ist frühestens
nach Ablauf von weiteren fünf Jahren An-
sparung möglich. Jede Freistellung erfolgt
nur in vollen Monaten und muss eine Min-
destdauer von drei Monaten haben.

2. Der/die Mitarbeiter/in hat eine Freistellung früh-
zeitig, d. h. mindestens sechs Monate vor dem ge-
wünschten Beginn der Freistellungsphase, schrift-
lich oder in Textform zu beantragen. Sofern ge-
setzliche Ankündigungsfristen kürzer sind, gelten
diese. Der Antrag auf Freistellung gilt zugleich als
Antrag auf Entnahme aus dem Wertguthaben nach
§ 9 dieser Regelung.
2.1. Der Dienstgeber entscheidet über den An-

trag innerhalb von vier Wochen nach Ein-
gang. Lehnt der Dienstgeber die Freistellung
wie beantragt ab, hat er schriftlich oder in
Textform die entgegenstehenden betriebli-
chen Erfordernisse (Gründe für die Ableh-
nung) binnen einer Ausschlussfrist von vier
Wochen nach Eingang zu benennen.

2.2. Hat der Dienstgeber die Gründe nicht be-
nannt, gilt der Antrag auf Freistellung als
genehmigt wie gestellt. Zu den benannten
Gründen für die Ablehnung ist die Mitarbei-
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tervertretung auf Verlangen des Mitarbei-
ters/der Mitarbeiterin zu hören.

3. Während der Freistellungsphase erhält der/die Mit-
arbeiter/in aus dem Wertguthaben durchgängig ein
monatliches Bruttoentgelt. Dieses darf von dem
Bruttomonatsentgelt, das der/die Mitarbeiter/in in
den zwölf der Freistellungsphase vorangegange-
nen Kalendermonaten durchschnittlich bezogen
hat, nicht unangemessen abweichen. Die Ange-
messenheit richtet sich nach dem jeweils geltenden
allgemeinen Recht. Derzeit darf das monatliche
Bruttoentgelt in der Freistellungsphase nicht we-
niger als 70 % und nicht mehr als 130 % des vor-
herigen Bruttoentgelts betragen.
3.1. Die konkrete Höhe des monatlichen Entgelts

in der Freistellungsphase ist schriftlich zu
vereinbaren. Wird keine Vereinbarung ge-
troffen, gilt das durchschnittliche Arbeits-
entgelt (Bruttomonatsentgelt) der vorange-
gangenen zwölf Kalendermonate als verein-
bart.

3.2. Ein tariflicher oder gesetzlicher Min-
dest(stunden)lohn darf auch in der Freistel-
lungsphase nicht unterschritten werden.

3.3. Für Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche-
rung haftet der Dienstgeberanteil des Wert-
guthabens nach § 5 Absatz 2.

3.4. Regelmäßig gewährte Einmal-/Sonderzah-
lungen sind bei der Berechnung des durch-
schnittlichen Arbeitsentgelts der vorange-
gangenen zwölf Kalendermonate zu berück-
sichtigen, wenn sie auch in den letzten zwölf
Monaten vor der Freistellungsphase gezahlt
wurden. Dies gilt jedoch nicht, soweit Ein-
mal-/Sonderzahlungen, die der/die Mitarbei-
ter/in in den letzten zwölf Kalendermonaten
vor der Freistellungsphase erhalten hat, auch
in der Freistellungsphase gezahlt werden; für
diesen Fall sind die Einmalzahlungen bei der
Berechnung nicht zu berücksichtigen.

3.5. Vor einer Freistellung erworbene überge-
setzliche Urlaubsansprüche bleiben von der
Freistellung unberührt. Während der Frei-
stellung erworbene übergesetzliche Ur-
laubsansprüche gelten pro Freistellungsmo-
nat im Verhältnis von 1/12 des Jahresurlaubs
als gewährt und genommen. Für evtl. tarif-
liche Urlaubsansprüche kommt es auf die ta-
rifvertraglichen Regelungen an.

3.6. Dem/der Mitarbeiter/in steht in der Freistel-
lungsphase kein Anspruch auf Krankengeld
zu (§ 49 Absatz 1 Nr. 6 SGB V). In der Frei-
stellungsphase besteht nach derzeitiger
Rechtslage bei Eintritt krankheitsbedingter
Arbeitsunfähigkeit kein Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall bzw. auf
entsprechende Verlängerung der Freistel-
lungsphase. Im Übrigen kommt es auf das
jeweils geltende Recht an. In besonderen
Härtefällen kann der Dienstgeber die Ent-

geltfortzahlung im Krankheitsfall leisten
bzw. die Freistellungsphase entsprechend
verlängern.

§ 9 Entnahme aus dem Wertguthaben
1. Der Dienstgeber meldet eine vereinbarte Entnah-

me aus dem Wertguthaben mindestens einen Mo-
nat vor Beginn der Entgeltzahlung in der Freistel-
lungsphase. Der Dienstgeber leitet die geschlosse-
ne Entnahmevereinbarung dem Versicherer zu.

2. Der Dienstgeber hat das Entgelt – beschränkt durch
die Höhe des Wertguthabens – brutto abzurechnen
und netto an den/die Mitarbeiter/in auszuzahlen.
Zu diesem Zweck wird der Dienstgeber in Höhe
der Entgeltzahlung in der Freistellungsphase Ver-
mögenswerte aus der Rückdeckung anfordern,
d. h. Versicherungsleistungen abrufen.

3. Erfolgt eine Entnahme aus dem Wertguthaben,
wird – soweit erforderlich – das vorhandene Wert-
guthaben in Arbeitszeit rückumgerechnet. Grund-
lage ist das zum Zeitpunkt der Entnahme gültige
Entgelt. Im Zweifel ist der durchschnittliche Stun-
denverdienst der letzten dreizehn Wochen unter
Berücksichtigung der in den letzten dreizehn Wo-
chen geschuldeten regelmäßigen Wochenarbeits-
zeit maßgeblich. Für die Berechnung gilt § 8 Ab-
satz 3 entsprechend.

§ 10 Störfälle
1. Kommt es nicht zur planmäßigen Verwendung des

Wertguthabens für eine Freistellungsphase, liegt
nach dem Gesetz ein sogenannter (sozialversiche-
rungsrechtlicher) Störfall vor. Ein Störfall liegt
insbesondere vor, wenn das Arbeitsverhältnis vor-
zeitig aufgrund von Kündigung, Erwerbsminde-
rung oder Tod endet. In solchen Störfällen sind die
Beiträge zur Sozialversicherung nach gegenwärti-
ger gesetzlicher Regelung auf der Bemessungs-
grundlage der sogenannten SV-Luft zu berechnen.

2. Im Todesfall ist das Wertguthaben zum Geldwert
vererblich. Es handelt sich nach gegenwärtiger ge-
setzlicher Regelung um nach dem Einkommen-
steuergesetz zu versteuerndes Arbeitseinkommen.
Steuern sind nach den Besteuerungsmerkmalen
des Erben von diesem zu entrichten. § 6 Absatz 4
gilt entsprechend: Auf nicht verbrauchte Arbeitge-
berbeiträge zur Sozialversicherung besteht kein ei-
genständiger Anspruch der Erben.

3. In den Fällen der Übertragung des Wertguthabens
nach § 7 f SGB IV erfolgt keine Störfallabrech-
nung. In diesem Fall werden auch die eingebrach-
ten Beiträge zur Sozialversicherung (siehe § 5 Ab-
satz 2) mit übertragen.
3.1. Im Fall des Arbeitgeberwechsels kann das

Wertguthaben zum Geldwert übertragen
werden, sofern bei dem neuen Arbeitgeber/
Dienstgeber die tatsächlichen und rechtli-
chen Voraussetzungen für die Übernahme
vorliegen. Im Übrigen finden die gesetzli-
chen Regelungen Anwendung.
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3.2. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen
dafür erfüllt sind, kann das Wertguthaben
auf Wunsch des/der Mitarbeiters/Mitarbei-
terin auf die Deutsche Rentenversicherung
Bund – derzeit unwiderruflich – übertragen
werden.

4. Im Übrigen wird das Wertguthaben im Störfall
nach den jeweils geltenden gesetzlichen Regelun-
gen aufgelöst.

Teil IV:
Verwaltung der Konten, Datenschutz,

Kosten

§ 11 Verwaltung, Datenschutz
1. Der Dienstgeber ist berechtigt, die Verwaltung und

Abwicklung der Konten des/der Mitarbeiters/Mit-
arbeiterin auf einen Dienstleister zu übertragen.
Dienstleister ist im Regelfall der Versicherer.

2. Der Dienstgeber ist berechtigt, eine sachkundige
Beratung des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin auf ei-
nen Berater zu übertragen. Das Nähere ist in einer
schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Dienst-
geber und dem Berater zu regeln. Die Erfüllung der
datenschutzrechtlichen Anforderungen ist sicher-
zustellen. Die Aufgaben sind erforderlichenfalls
nach § 11 BDSG (Auftragsdatenverarbeitung) ver-
traglich zu regeln. Der Berater ist zur Verschwie-
genheit und Vertraulichkeit zu verpflichten.

3. Der Dienstgeber ist berechtigt, dem Dienstleister
und dem evtl. Berater – zweckgebunden – die für
die Umsetzung dieser Regelung (Administration
der Wertguthaben und Beratung der Mitarbeiter/
innen) erforderlichen personenbezogenen Daten
der teilnehmenden Mitarbeiter/innen zu übermit-
teln. Die Erfüllung der datenschutzrechtlichen An-
forderungen ist jeweils sicherzustellen.
3.1. Der beauftragte Dienstleister ist zur Spei-

cherung, Verarbeitung, Nutzung der vorste-
hend genannten personenbezogenen Daten
und ihrer Übermittlung an einen Berater
nach Weisung des Dienstgebers berechtigt,
jedoch ausschließlich zum Zweck der Um-
setzung dieser Regelung.

3.2. Der Berater ist zur Speicherung, Verarbei-
tung und Nutzung der vorstehend genannten
Daten berechtigt, jedoch ausschließlich zum
Zweck der Umsetzung dieser Regelung.

4. Die vorstehend genannten personenbezogenen Da-
ten dürfen zu keinem anderen Zweck genutzt oder
verarbeitet werden. Zu einer Übermittlung an wei-
tere, hier nicht genannte Beteiligte, Personen oder
Firmen bedarf es einer weiteren vorherigen,
schriftlichen Einwilligung des/der Mitarbeiters/
Mitarbeiterin. Die Speicherung, Verarbeitung,
Nutzung oder Übermittlung personenbezogener
Daten aufgrund gesetzlicher Regelungen bleibt un-
berührt.

5. Erforderliche personenbezogene Daten im Sinne
des vorstehend Absatz 3 sind abschließend im An-
hang aufgelistet.

§ 12 Kostentragung im Innenverhältnis
1. Die Kosten der Durchführung dieser Regelung

werden zwischen dem/der Mitarbeiter/in und dem
Dienstgeber im Innenverhältnis grundsätzlich wie
folgt aufgeteilt.

2. Die konkrete Höhe der Kosten ergibt sich aus dem
jeweils einbezogenen Gebührentableau, welches
Bestandteil dieser Regelung ist. Diese Anlage und
evtl. Änderungen werden durch beidseitige Unter-
zeichnung Bestandteil dieser Regelung.

3. Einmalige Einrichtungskosten trägt der Dienstge-
ber.

4. Laufende Betriebskosten:
4.1. Grundsatz: Die Kosten für die Verwaltung

des Wertguthabens trägt der Dienstgeber,
die Kosten für die Rückdeckung trägt der/die
Mitarbeiter/in.

4.2. Der Dienstgeber trägt die Kosten der Kon-
toführung pro Mitarbeiter/in und Monat. Er
trägt die Kosten für die Störfallabrechnung
und die Kosten einer evtl. Abwicklung. Die-
se Kosten, die der Dienstgeber trägt, gehen
nicht zu Lasten des Wertguthabens.

4.3. Im Versicherungsbeitrag enthaltene Kosten
gehen zu Lasten des Wertguthabens. Im an-
teiligen Versicherungsbeitrag des Mitarbei-
ters/der Mitarbeiterin enthaltene Kosten ge-
hen zu Lasten dieses Anteils am Wertgutha-
ben (siehe § 5 Absatz 2 Ziffer 2.1). Im an-
teiligen Versicherungsbeitrag des Dienstge-
bers enthaltene Kosten gehen zu Lasten die-
ses Anteils (siehe § 5 Absatz 2 Ziffer 2.2).

4.4. Die Werterhaltungsgarantie bleibt jeweils
unberührt.

5. Steuern: Soweit der Dienstgeber zum Zeitpunkt
der Auszahlung keine Nichtveranlagungsbeschei-
nigung vorlegen kann, trägt der Dienstgeber als
Anleger bzw. als Gläubiger der Kapitalanlage die
anfallenden Steuern auf die Kapitalerträge. Ein-
kommensteuer in Form von Lohnsteuer führt der
Dienstgeber – wie bisher – für den/die Mitarbeiter/
in ab, soweit sie anfällt.
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Anhang: Personenbezogene Daten

Datensatz personenbezogene Daten Erläuterung
Name Zur Person
Geburtsname Zur Person
Titel Zur Person
Vorname(n) Zur Person
Geburtsdatum Zur Person
Geschlecht Zur Person
Straße Zur Person
Hausnummer Zur Person
Postleitzahl Zur Person
Ort Zur Person
Beschäftigungsbeginn Zur Person
Länderkennzeichen Wohnsitz Inland/Ausland
Teilnehmernummer, Personalnum-
mer

Personalnummer des Arbeitnehmers

Sozialversicherungsnummer Sozialversicherungsnummer des Arbeitnehmers
Gehaltsmonat Aktueller Monat der Entgeltabrechnung (Einbringungsmonat/Entnah-

memonat); Monat und Jahr, zu dem die SV-Luft-Daten gehören
Rechtskreis Rechtskreis West/Ost der Sozialversicherung im Gehaltsmonat
Sozialversicherungsstatus Beitragspflichtig oder beitragsfrei im Gehaltsmonat
Personenstatus Arbeit oder Freistellung im Gehaltsmonat
Krankenversicherung Status Gesetzlich oder privat versichert im Gehaltsmonat
SV-pflichtiges Bruttoeinkommen Gesamtes SV-Brutto inkl. Entgelt oberhalb BBG im Gehaltsmonat
SV-pflichtige Einmalzahlungen z. B. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Tantieme im Gehaltsmonat
Datensatztyp Neuanlage, Zuzahlung, Entnahme, Aktualisierung im Gehaltsmonat
Lohnart oder Entnahmeart Art des Entgelts, Zweck der Entnahme im Gehaltsmonat
Betrag Geldwert in EUR im Gehaltsmonat
SV-freie Ansparung Ansparung im Gehaltsmonat aus SV-beitragsfreiem Entgelt
Anlageart, Anlagevariante Variante Versicherungstarif etc.
Kennzeichen ArbN-/ArbG-Anteil Arbeitnehmeranteil = Arbeitnehmer-Brutto; Arbeitgeberanteile zur SV

im Gehaltsmonat
Wirkdatum Wirkdatum ist der unmittelbar auf den Gehaltsmonat folgende Monats-

erste
Art des Störfalls Bei Austritt, Invalidität, gesetzlicher Rentenbeginn, Tod
Abrechnungsdatum Für Störfallabrechnung
Sterbedatum Für Störfallabrechnung
Einbringungsstopp ab dem Für Störfallabrechnung
Unternehmens-ID Wird vergeben
Kundennummer Wird ggf. vergeben bei Kollektivstruktur
Mandant Wird ggf. vergeben
Tochterunternehmen Wird ggf. vergeben
Teilnehmergruppe Zugehörigkeit zu einer best. Personengruppe von Beschäftigten, wird

vergeben
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III.
Der Beschluss tritt zum 1. April 2018 in Kraft.

Der Beschluss wird gemäß § 3 Absatz 4 ARRG ver-
öffentlicht.

Kassel, den 5. Oktober 2017 Landeskirchenamt
Dr. W e l l e r t

Landeskirchenrätin

* * *

Bekanntmachungen

Mitglieder der 13. Landessynode
Nach Mitteilung des Präses der Landessynode, Kir-
chenrat Dr. Thomas Dittmann, sind die folgenden Mit-
glieder der 13. Landessynode während der laufenden
Amtszeit ausgeschieden:
Juni 2017:
Dr. Norbert R e i c h h o l d, berufenes Mitglied
September 2017:
Pfarrer Dr. Manuel G o l d m a n n, Mitglied von Amts
wegen

Folgende Personen gehören als neue Mitglieder der
13. Landessynode an:
April 2017:
Christian S e y f f a h r t , Kirchenkreis Fritzlar-Hom-
berg
Oktober 2017:
Pfarrer Prof. Dr. Lutz F r i e d r i c h s, Mitglied von
Amts wegen

* * *

Entsendung der Vertreterinnen und
Vertreter der Evangelischen Kirche

von Kurhessen-Waldeck in die
Arbeitsrechtliche Kommission

hier: Nachberufung eines Mitglieds
und eines stellvertretenden Mitglieds

Der Rat der Landeskirche hat gemäß § 8 in Verbin-
dung mit § 6 Absatz 1 Buchstabe b und § 9 Absatz 3
des Kirchengesetzes über das Verfahren zur Regelung
der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter im kirchlichen
Dienst vom 26. April 2013 – ARRG.EKKW – (KABl.
S. 73) in seiner Sitzung am 15. September 2017 als
Nachfolger für Herrn Gerhard Schmitt mit Wirkung
vom 1. Januar 2018

Herrn
Peter B l u m e n s t e i n
Lessingstraße 13
34119 Kassel

und als dessen Stellvertreterin

Frau
Claudia P r e i s i n g
Kilianstraße 5
34497 Korbach

in die Arbeitsrechtliche Kommission entsandt.

Kassel, den 16. Oktober 2017 Landeskirchenamt
Dr. K n ö p p e l

Vizepräsident

* * *
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Außergeltungsetzen eines Dienstsiegels
hier: Evangelische Kirchengemeinde

Heckershausen
Das Dienstsiegel der Evangelischen Kirchengemeinde
Heckershausen wurde erneuert. Aufgrund dessen wird
das bisherige Siegel außer Geltung gesetzt.

Kassel, den 5. Oktober 2017 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *

Außergeltungsetzen eines Dienstsiegels
hier: Evangelische Kirchengemeinde

Frankenberg (Eder)
Das Dienstsiegel der Evangelischen Kirchengemeinde
Frankenberg (Eder) wurde erneuert. Aufgrund dessen
wird das bisherige Siegel außer Geltung gesetzt.

Kassel, den 5. Oktober 2017 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Fortbildungen
für Pfarrerinnen und Pfarrer,

Prädikantinnen und Prädikanten 2018

16. - 18.01. FEA: Erste Kollegiale Fortbildungs-
beratung

18.01. Flipchartgestaltung I
Studientag: Die Grundlagen

22. - 26.01. Konferenz der theologischen Studi-
enleiterinnen und Studienleiter

30.01. - 01.02. Trägerschaft Kindertagesstätte.
Leitungskompetenzen entwickeln
und stärken

05. - 07.02. Jürgen Moltmann:
Theologe der Hoffnung

05. - 10.02. Wege der Spiritualität neu entde-
cken.
Inseltage auf Norderney

12. - 16.02. Einkehr- und Werkstatttage vor Pas-
sion und Ostern.

15.02. Suchen – Finden – Einordnen.
Ein Tag zur Pflege von Akten, Ar-
chiv und Registratur

16. - 18.02. Altes Testament – neu gepredigt

05. - 09.03. Pastoralkolleg für die Kirchenkreise
Rotenburg/Fulda und Hersfeld

16. - 20.04. Im Team arbeiten –
kann man das eigentlich lernen?

18. - 20.04. Wie die Generation Y unsere Kirche
verändert – und die Ausbildung zum
Pfarrberuf.
Kolleg für Mentorat und Lehrpfarr-
amt

23. - 27.04. Im Dialog – Begegnungen mit isla-
mischen Verbänden und Interessen-
gruppen in Köln

03. - 05.05. Zwischen „echt extrem“ und „total
egal“.
Pluralität als Herausforderung für
die religiöse Arbeit mit Jugendli-
chen

14. - 17.05. Als ich einmal Gott traf.
Eine Schreibwerkstatt zwischen
Himmel und Erde

14. - 18.05. Seelsorge im Notfall.

22. - 31.05. Ökumenische Studienreise für den
Kirchenkreis Witzenhausen nach
Estland

23. - 26.05. Demenzsensibel in Kirche und
Kommune

04. - 09.06. Jüdisches Leben in Deutschland.
Eine Erkundungsreise nach Berlin

08. - 09.06. Predigen mit Symbolen.
Eine „multiprofessionelle“ Predigt-
werkstatt
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11. - 15.06. „Meine Seele ist stille in dir.“
Kontemplative Auszeit auf dem
Schwanberg

11. - 15.06. Europa – ein Thema für die Kir-
chen?
Studienwoche in Brüssel

18. - 22.06. FEA: Aufbaukurs Leitung

21.06. Flipchartgestaltung II
Studientag: Vertiefung

29.07. - 03.08. (Über-)Leben im Pfarrhaus.
Ein Kolleg für Pfarrfamilien

10. - 12.08. Trauer wahrnehmen und begleiten.
Seelsorgefortbildung für Prädikan-
tinnen und Prädikanten

13. - 17.08. Dem Leben auf der Spur bleiben.
Das Ende der eigenen Berufszeit in
den Blick nehmen

14. - 28.08. Ökumenische Studienreise für den
Kirchenkreis Fritzlar-Homberg
nach London

20. - 26.08. Gesamthessisches Pastoralkolleg:
Hessen erfahren – mit dem Fahrrad
von Hannoversch Münden nach
Höchst im Odenwald

27. - 31.08. Alles prima mit dem Klima?
Studienwoche in Hamburg/Bremer-
haven

27. - 31.08. Pastoralkolleg für die Kirchenkreise
Hofgeismar – Wolfhagen in Brotte-
rode

10. - 15.09. Wendepunkte auf dem Weg.
Gottesbegegnungen im Alten Testa-
ment – Wandern in den Bergen

14. - 16.09. Heilige Räume

18. - 20.09. „Es begab sich aber zu der Zeit…“
Workshop Lukasevangelium

19. - 20.09. Gegenwärtig predigen.
Langzeitfortbildung – Auftakt

24. - 28.09. Bewegung – Gesundheit – Spiritua-
lität

17. - 19.10. „Toleranz“ – eine theologische
Werkstatt

22. - 26.10. Pastoralkolleg für den Kirchenkreis
Ziegenhain

26.10. Studientag: Gaben wahrnehmen –
Aufgaben beschreiben – Rollen klä-
ren.
Multiprofessionelle Zusammenar-
beit in den Kooperationsräumen

06. - 08.11. FEA: Zweite Kollegiale Fortbil-
dungsberatung

12. - 16.11. Gegenwärtig predigen.
Langzeitfortbildung – Modul I

03. - 07.12. Einkehr- und Werkstatttage vor
Weihnachten

Kirchenkreiskollegs 2018
05. - 09.03. Kirchenkreise Rotenburg/Fulda und

Hersfeld,
Schloss Buchenau,
Dr. Diethelm Meißner, Dr. Ursel
Wicke-Reuter

22. - 31.05. Kirchenkreis Witzenhausen,
Ökumenische Studienreise nach
Estland,
Dietrich Hannes Eibach

14. - 28.08. Kirchenkreis Fritzlar-Homberg,
Ökumenische Studienreise nach
London/England,
Dr. Diethelm Meißner

27. - 31.08. Kirchenkreise Hofgeismar – Wolf-
hagen,
Brotterode,
Dietrich Hannes Eibach, Dr. Ursel
Wicke-Reuter

22. - 26.10. Kirchenkreis Ziegenhain,
Hofgeismar,
Dr. Diethelm Meißner

Langzeitfortbildung 2018
Gegenwärtig predigen
Predigen Sie gerne? Möchten Sie den Nerv der Zeit
treffen und das Herz Ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer
erreichen?
Dieser zweite Durchgang der Langzeitfortbildung
„Gegenwärtig predigen“ bietet Ihnen die Möglichkeit,
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sich jenseits des Alltagsgeschäftes über zwei Jahre
hinweg mit der eigenen Predigttätigkeit auseinander
zu setzen und sie weiter zu entwickeln. Sie können Ihre
Fragestellungen und Interessen in die Fortbildung ein-
bringen und Anregungen und Impulse unmittelbar
umsetzen.
Im Fokus der Langzeitfortbildung stehen die aktuellen
Herausforderungen für das Predigen und die Predigt.
Wir kommen ins Gespräch mit Vertreterinnen und
Vertretern der Ansätze, die derzeit in der Praktischen
Theologie richtungsweisend sind. Sie erhalten viele
unterstützende und weiterführende Impulse zu Stim-
me, Sprache, Sprechen und Rhetorik. Wir arbeiten im
kollegialen Miteinander an mitgebrachten Predigten.
Ziel des Kollegs ist es, Sie darin zu stärken, für Men-
schen heute ansprechend und bewegend zu predigen.
Die Teilnehmenden bilden Trios, um sich zweimal im
Verlauf der Langzeitfortbildung gegenseitig bei Got-
tesdiensten oder Kasualien zu besuchen.
Termine 2018
Mittwoch, 19. September, 10:30 Uhr bis
Donnerstag, 20. September, 16:00 Uhr
Montag, 12. November, 10:30 Uhr bis
Freitag, 16. November, 13:00 Uhr
Termine 2019
Mittwoch, 6. März, 10:30 Uhr bis
Donnerstag, 7. März, 16:00 Uhr
Dienstag, 11. Juni, 10:30 Uhr bis
Freitag, 14. Juni, 13:00 Uhr
Dienstag, 22. Oktober, 10:30 Uhr bis
Freitag, 25. Oktober, 13:00 Uhr
Doppelstudientag zum Abschluss im Januar 2020

Anmeldehinweise
Bitte melden Sie sich zu den Veranstaltungen schrift-
lich an – über die Homepage oder per E-Mail. Sie er-
halten immer eine schriftliche Anmeldebestätigung
per E-Mail zugesandt.
Die Korrespondenz zu unseren Pastoralkollegs ver-
senden wir per E-Mail an die personalisierte Dienst-
E-Mailadresse (Vorname.Nachname@ekkw.de), so-
fern vorhanden.
Mögliche Änderungen, Aktualisierungen und Ergän-
zungen zum Jahresprogramm finden Sie auf unserer
Homepage. Zusätzlich informieren wir Sie dreimal im
Jahr mit einem Newsletter.

Die Kosten für die Teilnahme an den Fortbildungs-
veranstaltungen des Studienseminars trägt in der Re-
gel die Landeskirche. Im Einzelfall bitten wir Sie um
eine Eigenbeteiligung zur Deckung von Honorarkos-
ten.
Studienreisen werden pro Tag und Teilnehmer mit
40,00 Euro bezuschusst. Hier versenden wir eine ge-
sonderte schriftliche Anmeldung und Informationen
zu Anzahlung und Stornobedingungen.
Die Stornobedingungen und -kosten richten sich nach
dem jeweiligen Tagungsort.
Für Veranstaltungen im Studienseminar werden pro
Kollegtag 10,00 Euro in Rechnung gestellt, wenn eine
Abmeldung später als zehn Tage vor Beginn des Kol-
legs bei uns eingeht. Bei Veranstaltungen in anderen
Tagungsstätten werden die jeweils geltenden Storno-
regelungen angewandt und entstehende Kosten wei-
tergegeben. Die Details der Stornoregelungen gehen
Ihnen mit der Anmeldebestätigung zu.
Wir möchten uns als Fortbildungseinrichtung für den
Klimaschutz bei Flugreisen einsetzen. Deshalb regen
wir an, dass Sie bei einem Flug im Rahmen einer Stu-
dienreise über den kirchlichen Kompensationsfonds
„Klimakollekte“ einen Klimaschutzausgleich für Ihre
Flugreise leisten. Nähere Informationen dazu erhalten
Sie mit dem Einladungsschreiben der jeweiligen Ver-
anstaltung.
Wenn Sie für den Zeitraum Ihrer Fortbildung eine
Kinderbetreuung in Hofgeismar benötigen, wenden
Sie sich bitte frühzeitig an unser Sekretariat. Wir un-
terstützen Sie gerne!
Fahrtkosten zu Pastoralkollegs und Studientagen in-
nerhalb der Landeskirche werden abzüglich eines Ei-
genanteils in Höhe von 10,00 Euro erstattet. Für die
FEA-Pflichtigen entfällt der Eigenanteil. Der Erstat-
tung wird der günstigste Tarif mit einer ÖPNV-Ver-
bindung zugrunde gelegt. Für Prädikantinnen und Prä-
dikanten gibt es besondere Bedingungen.
Fahrtkosten zu Pastoralkollegs und Studientagen au-
ßerhalb der Landeskirche müssen von den Teilneh-
menden selbst getragen werden.
Anmeldungen:
Evangelisches Studienseminar
Gesundbrunnen 10
34369 Hofgeismar
Telefon: 05671 881-271 oder -272
Fax: 05671 881-250
E-Mail: studienseminar@ekkw.de
www.studienseminar-hofgeismar.de

* * *
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Personal- und Stellenangelegenheiten

Personalia Pfarrstellenausschreibungen
1. Pfarrstelle Kirchengemeinde Am Hirschberg
Großalmerode
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

1. Pfarrstelle Grebenstein, Kirchenkreis Hofgeis-
mar
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.

Reinhardshagen, Kirchenkreis Hofgeismar
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

Klinikpfarrstelle Gelnhausen
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs für
die Dauer von sieben Jahren.
Weitere Auskünfte erteilt die Referatsleiterin des
Referats Sonderseelsorge im Landeskirchenamt, Pfar-
rerin Nicola Haupt, Telefon: 0561 9378-285.

Windecken, Kirchenkreis Hanau
(erneute Ausschreibung)
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

Hinweise zu Bewerbungen:
Die Profile der ausgeschriebenen Pfarrstellen sind
im Landeskirchenamt, Referat „Personalverwaltung
Theologisches Personal“, auf Anfrage erhältlich.
Die Mietwerte der Pfarrhäuser/Pfarrdienstwohnun-
gen für die ausgeschriebenen Pfarrstellen können
beim Landeskirchenamt in Kassel unter
Telefon: 0561 9378-235 erfragt werden.
Allen Bewerbungen sind ein tabellarischer Lebens-
lauf und ein Kurzbericht zur bisherigen Tätigkeit und
zu Schwerpunkten der Arbeit und der Fortbildung
sowie Hinweise zur Motivation der Bewerbung bei-
zufügen. Diese Unterlagen sind zur Weitergabe an
die ausgeschriebenen Gemeinden bestimmt.
Bei bereits vom Bewerber bzw. der Bewerberin ver-
sehenen Pfarrstellen entfällt die Vorlage der Unter-
lagen.
Bewerbungen sind bis zum 30. November 2017 un-
mittelbar an das Landeskirchenamt, Referat „Perso-
nalverwaltung Theologisches Personal“ zu richten;
eine Durchschrift ist an das für den Bewerber bzw.
die Bewerberin zuständige Dekanat zu senden.

* * *
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Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen der EKD

Auslandsdienst in Pretoria-Ost, Südafrika
Für die Johannesgemeinde in Pretoria-Ost der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche im südlichen Afrika
(ELKSA N-T) sucht die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) zum 1. September 2018 für die
Dauer von zunächst sechs Jahren

eine Pfarrerin/einen Pfarrer/ein Pfarrerpaar.
Sie finden Informationen über die Gemeinde im In-
ternet unter www.johannesgemeinde.org.za.
Die Johannesgemeinde ist eine junge, deutschsprachi-
ge Gemeinde mit etwa 900 Mitgliedern, darunter viele
Jugendliche und Familien mit Kindern. Das Pfarramt
wird unterstützt von einem engagierten Kirchenvor-
stand sowie vielen freiwilligen Mitarbeiter/innen. Ei-
ne Jugenddiakonin arbeitet hauptamtlich mit. Der Got-
tesdienst findet in der Regel in deutscher Sprache statt.
Ihr Gemeindezentrum liegt direkt neben der Deut-
schen Internationalen Schule Pretoria (DSP).
Wir erwarten:
- eine theologisch fundierte und gut verständliche

evangelisch-lutherische Verkündigung sowie eine
Gottesdienst-Gestaltung im Zusammenwirken mit
dem bestehenden vielfältigen kirchenmusikali-
schen Angebot

- aktive Impulse zu Gemeindeentwicklung und -auf-
bau

- die Erteilung von Konfirmandenunterricht
- Bereitschaft zur Erteilung von Religionsunterricht

an der DSP und Übernahme der Fachschaftsleitung
für Religion und Ethik an der DSP

- gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Be-
reitschaft zum Erlernen von Grundkenntnissen der
afrikaansen Sprache

- Führerschein
Gesucht wird ein Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrer-
paar mit öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer der
Gliedkirchen der EKD und mehrjähriger Erfahrung in
der Leitung eines Gemeindepfarramtes. Die Besol-
dung richtet sich nach den Bestimmungen der ELKSA
(N-T).
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informa-
tionen erhalten Sie online unter www.ekd.de/stellen-
boerse/9052.
Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR Klaus J.
Burckhardt (Telefon: 0511 2796-235, E-Mail:
klaus.burckhardt@ekd.de) sowie Frau Dr. Christiane
Stoklossa (Telefon: 0511 2796-238, E-Mail: christia-
ne.stoklossa@ekd.de) zur Verfügung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 22. Novem-
ber 2017 an:
Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD
Postfach 21 02 20
30402 Hannover
E-Mail: TeamPersonal@ekd.de

* * *

Stellenausschreibungen der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in

Bayern

Kur- und Urlauberseelsorgedienste
in Bayern, Sommer 2018

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern bietet
Pfarrerinnen und Pfarrern aus den Gliedkirchen der
EKD (auch rüstigen Ruheständlern) 80 drei- bis vier-
wöchige Einsätze als Kur- und Urlauberseelsorger/in-
nen in landschaftlich schön gelegenen Urlaubs- und
Kurorten in Bayern (insbesonders Allgäu, Oberbay-
ern, Bayerischer Wald) an. Gefordert ist die Bereit-
schaft zu lebensnaher Verkündigung, Seelsorge und
Mitarbeit im Rahmen des örtlichen Kur- und Urlau-
berseelsorgekonzeptes. Die Bejahung der volkskirch-
lichen Situation einer Kurgäste- und Urlaubergemein-
de wird vorausgesetzt.
Für einen drei- bis vierwöchigen Dienst werden in der
Stellengruppe I bis zu 294,00 Euro und in der Stellen-
gruppe II bis zu 210,00 Euro als Aufwandsentschädi-
gung gezahlt. Bewerbern im aktiven Dienst wird je
nach landeskirchlicher Regelung ein Teil des Dienstes
nicht auf den Urlaub angerechnet.
Beauftragte erhalten in beiden Gruppen einen Zu-
schuss für die Kosten der Ferienwohnung in Höhe von
30,00 Euro pro Tag für ihre Person und 10,00 Euro pro
Tag für den Ehepartner/die Ehepartnerin. Mit einem
Dienst in der Gruppe I beauftragte Personen erhalten
außerdem einen Zuschuss von 10,00 Euro pro Tag für
jedes kindergeldberechtigte Kind, das am Einsatzort
dabei ist, bis zu einer Höchstgrenze von insgesamt
70,00 Euro pro Tag pro Familie. Die Fahrtkosten der
Beauftragten vom Heimatort zum Einsatzort und zu-
rück werden nach dem günstigsten Tarif der Deut-
schen Bahn (z. B. Sparpreise) erstattet.
Die Ausschreibungen der einzelnen Gemeinden und
die Bewerbungsunterlagen erhalten Sie unter folgen-
der Adresse: Landeskirchenamt München, Referat C
1.1, Kirchenrat Thomas Roßmerkel, Postfach 20 07
51, 80007 München, Fax: 089 5595-8384, E-Mail: an-
gelika.bruechert@elkb.de
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Bewerbungen müssen spätestens bis 26. November
2017 vorliegen.

* * *

40 Kur- und Urlauberkantorenstellen in
Bayern

Für die Sommersaison 2018 werden von der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern
40 Kur- und Urlauberkantorenstellen in Bayern

ausgeschrieben. Die meist vierwöchigen Dienste in
landschaftlich schön gelegenen bayerischen Kur- und
Urlaubsorten umfassen in der Regel Orgelspiel in den
Gottesdiensten, Offenes Singen mit Gästen, Abend-
musiken und/oder Konzerte.
Die Aufwandsentschädigung beträgt in der Stellen-
gruppe I für vier Wochen 210,00 Euro und in der Stel-
lengruppe II 112,00 Euro. Beauftragte erhalten in bei-
den Gruppen einen Zuschuss für die Kosten der Woh-
nung in Höhe von 30,00 Euro pro Tag für ihre Person
und 10,00 Euro pro Tag für den Ehepartner/die Ehe-
partnerin. Mit einem Dienst in der Gruppe I beauf-
tragte Personen erhalten außerdem einen Zuschuss
von 10,00 Euro pro Tag für jedes kindergeldberech-
tigte Kind, das am Einsatzort dabei ist, bis zu einer
Höchstgrenze von insgesamt 70,00 Euro Wohnungs-
zuschuss pro Tag pro Familie. Den Beauftragten wer-
den zudem die Fahrtkosten nach dem günstigsten Tarif
der Deutschen Bahn (z. B. Sparpreise) erstattet.
Wer Interesse an den detaillierten Ausschreibungsun-
terlagen hat, wende sich umgehend an das Landeskir-
chenamt München, Referat C 1.1, Kirchenrat Roß-
merkel, Postfach 20 07 51, 80007 München, Fax: 089
5595-8384, E-Mail: angelika.bruechert@elkb.de
Bewerbungen müssen bis spätestens 26. November
2017 im Landeskirchenamt eingegangen sein.

* * *
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